
 
 
 

Hausordnung 

Der Aufenthalt auf dem Campingplatz setzt die Annahme der Bestimmungen dieser 
Hausordnung und die Verpflichtung zur Einhaltung dieser voraus. 

Im Interesse aller unserer Gäste bitten wir Sie, die folgenden Punkte zu beachten: 

1. Jede Person, die den Campingplatz betreten oder dort verweilen möchte, muss sich 
zunächst an der Rezeption melden. 

 

2. Das Tragen eines Armbands ist für alle Gäste ab der Eröffnung des Campingplatzes 
obligatorisch. 

 

3. Nacktheit, auch teilweise, ist verboten, einschließlich am Strand und auf den Felsen. 

 

4. Unsere Gäste sollten alle Geräusche vermeiden, die ihre Nachbarn stören könnten 
(nicht abschließende Liste): 

o Audiogeräte müssen entsprechend eingestellt werden. 
o Das Schließen der Fahrzeugtüren und -koffer sollte so leise wie möglich 

erfolgen. 



5. Zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr ist Ruhezeit. 

 

6. Fahrzeuge: 
o Auf dem Campingplatz dürfen nur Fahrzeuge fahren, die den auf dem 

Campingplatz untergebrachten Campern gehören. 
o Das Parken des Autos ist für jeden Camper nur auf dem zugewiesenen 

Stellplatz erlaubt. 
o Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h. 
o Die Ein- und Ausfahrtschranken sind von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet. 
o Das Haupttor ist von 06:30 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet. 

 

7. Jeder muss sich von Handlungen, die die Sauberkeit, Hygiene und das 
Erscheinungsbild des Campingplatzes und seiner Einrichtungen beeinträchtigen 
könnten, fernhalten. Jeder muss darauf achten, dass seine Einrichtung ordentlich 
aussieht und sein Stellplatz/Unterkunft sauber ist. Es ist strengstens verboten: 

o In den Unterkünften und in den Gebäuden zu rauchen/zu vapen. 
o Nägel in die Bäume zu schlagen. 
o Äste abzuschneiden. 
o Plastik-Bodenplanen zu verwenden. Gäste müssen dafür sorgen, dass ihre 

Unterkunft/Stellplatz am Ende ihres Aufenthaltes sauber und geräumt 
hinterlassen wird (Wäscheleinen, Steine, Abfälle, usw. entfernen). Abwasser 
muss in den dafür vorgesehenen Anlagen entsorgt werden. 

 

8. Die Sanitäranlagen sind kein Spielplatz. Wir bitten die Eltern, ihren Kindern zu 
erklären, nicht in den Sanitäranlagen zu spielen und andere Camper zu respektieren, 
indem sie die Musik auf einem moderaten Lautstärkeniveau halten. 

 

9. Bepflanzungen, die natürliche Umgebung sowie die Einrichtungen müssen respektiert 
werden. 

 

10. Die Gäste verpflichten sich, zum Umweltschutz beizutragen, indem sie: 

• Den Müll korrekt nach den Farbcodes trennen. 
• Kein Papier, Zigarettenstummel, Dosen, Flaschen usw. auf den Boden werfen, 

sondern in die dafür vorgesehenen Mülleimer. 
• Wasser ist eine wesentliche Ressource, bitte verschwenden Sie es nicht. 
• Das Waschen von Fahrzeugen auf den Stellplätzen ist verboten. 

 



11. Der Wasserbereich ist ausschließlich den Campinggästen vorbehalten. Kinder unter 10 
Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Bitte beachten Sie die am 
Eingang des Wasserbereichs angebrachten Sicherheitsanweisungen. Nur die folgenden 
Badebekleidungen sind erlaubt: 

 

12. Gäste, die tagsüber Besucher empfangen, müssen dies an der Rezeption melden. 
Besucher müssen den in der Preisliste angegebenen Besuchertarif bezahlen und ihr 
Auto außerhalb des Geländes parken. Der Zugang zum Wasserbereich ist für Besucher 
strengstens untersagt. 

 

13. Der Fluss: Der Gardon d’Anduze und seine Ufer sind ein Naturschutzgebiet. Das 
Schwimmen ist nicht überwacht, und jeder betritt ihn auf eigenes Risiko. Die mit 
diesem Naturgebiet verbundenen Risiken umfassen (nicht abschließende Liste): 
Stürze, die zu Verbrennungen, Brüchen, Verstauchungen, Luxationen, Tod, Ertrinken 
führen können. 

 

14. Sicherheitsanweisungen: 

• Unsere Einrichtung befindet sich idealerweise am Flussufer. Sie ist teilweise durch ein 
Präfekturdekret als Hochwassergebiet klassifiziert. Im Falle einer Überschwemmung 
folgen Sie den Anweisungen. Der Evakuierungsplan ist an der Rezeption, im 
Restaurant und in jeder Sanitäranlage verfügbar. Die Evakuierung betrifft nur 
Personen. 

• Durch Präfekturdekret ist die Verwendung von Holzkohlegrills auf Campingplätzen 
verboten. Nur Gas- oder Elektrogrills sind erlaubt. 

• Lagerfeuer sind strengstens verboten. 
• Keine nicht konformen elektrischen Anschlüsse sind erlaubt. 
• Durch Präfekturdekret ist es verboten, Elektrofahrzeuge an nicht dafür vorgesehenen 

Steckdosen anzuschließen. Die Nutzung der speziellen Ladestationen ist obligatorisch 
(sie befinden sich am Eingang des Campingplatzes). 

 

 

 



15. Hunde sind an der Leine erlaubt, mit einem gültigen Impfpass und einer 
Identifizierung durch Tätowierung. Sie dürfen nicht allein gelassen werden, auch nicht 
angeleint, in Abwesenheit ihrer Besitzer, die zivilrechtlich verantwortlich sind. Aus 
Rücksicht auf andere Camper und die Einrichtung: 

• Es ist verboten, Hunde auf dem Campingplatz urinieren zu lassen. 
• Abfallbeutel sind verfügbar: Bitte benutzen Sie sie, auch in der Umgebung des 

Campingplatzes. 
• Hunden ist das Schwimmen nur unterhalb des Beachvolleyballbereichs gestattet. 

Hunde der ersten und zweiten Kategorie sind auf dem Campingplatz verboten. 

16. In den letzten Jahren haben wir eine Verschlechterung des Verhaltens einiger Camper, 
insbesondere junger Teenager, beobachtet. Gegenseitiger Respekt und gute 
Umgangsformen scheinen von einigen nicht verstanden zu werden. Infolgedessen: 

• Für die Eltern oder Erziehungsberechtigten: 
o Ich verpflichte mich, meine Kinder und Teenager zu beaufsichtigen. 
o Ich stelle sicher, dass ich und die Personen unter meiner Verantwortung 

während unseres gesamten Aufenthalts alle Bestimmungen dieser 
Hausordnung einhalten. 

• Für Kinder oder Teenager: 
o Ich respektiere die Ruhe der anderen, indem ich nach 22:00 Uhr keinen Lärm 

auf dem Campingplatz mache, das heißt in der Umgebung des Restaurants, in 
den Sanitäranlagen und wenn ich zu den Felsen gehe oder zurückkomme. 

o Ich werde keine Unannehmlichkeiten oder Schäden an benachbarten 
Grundstücken oder anderen Bereichen des Dorfes verursachen. 

o Ich werde keinen Müll, Dosen, Flaschen, Papier, Zigarettenstummel in der 
Nähe von Spielplätzen, Stränden und Felsen hinterlassen. Die Nichtbeachtung 
dieser Bestimmungen, insbesondere der nächtlichen Ruhe, wird mit einer 
Sanktion geahndet, bei der der Verstoßende verpflichtet wird, während des 
restlichen Aufenthalts ab 22:00 Uhr in seiner Unterkunft/Stellplatz zu bleiben. 

17. Der Campingplatz ist videoüberwacht. 
18. Schlussfolgerung: Nochmals bitten wir Sie freundlich, diese Richtlinien zu beachten. 

Die Nichteinhaltung dieser Hausordnung führt nach der zweiten Verwarnung zur 
Ausweisung ohne Entschädigung. Die Einhaltung dieser Regeln garantiert allen einen 
wirklich angenehmen Urlaub! 

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt 
auf dem Campingplatz de l'Arche*****. 

Die Leitung. 

 


